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RS OGH 1984/12/12 1Ob689/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1984

Norm

ABGB §897

HVG §6 IG

HVG §6 IIC

Rechtssatz

Ein Vorschuß auf eine Provision, auf die endgültig nur bei Leistung eines Dritten Anspruch bestehen sollte, kann

zurückgefordert werden, wenn feststeht, daß der Dritte nicht leistet; dies ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn

vergeblich Exekution geführt wurde.
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